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Stadt Gladbeck Gladbeck, 20.10.2020 

 Vorlage Nr. 20/0374 

Federf. Stadtamt: Geschäftsstelle Rat und Bürger 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 05.11.2020 9 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüs-

se 

 
Begründung: 

 

Es sind einige Anpassungen der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und 

seine Ausschüsse notwendig. Eine Synopse zur Änderung der Geschäftsordnung ist als An-

lage 1 beigefügt. 

 

Umbenennung des Haupt- und Finanzausschusses in den Haupt-, Finanz- und Digitalisie-

rungsausschuss 

Da der Haupt- und Finanzausschuss in „Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss“ 

umbenannt wurde, ist die Bezeichnung in § 15 der Geschäftsordnung entsprechend anzu-

passen. 

 

 

Änderung der Bezeichnung „Bürgermeister“ in „Bürgermeisterin“ 

Am 27.09.2020 wurde Bettina Weist zur Bürgermeisterin der Stadt Gladbeck gewählt und 

tritt am 01.11.2020 als erste gewählte Bürgermeisterin in Gladbeck ihr Amt an. Von daher 

wird die in einigen Paragraphen genannte Bezeichnung „Bürgermeister“ in „Bürgermeiste-

rin“ geändert.  

 

 

Vorsitz in der Sitzung 

Die aktuelle Regelung in § 3 der Geschäftsordnung, dass der Altersvorsitzende die Ratssit-

zung leitet, wenn weder die Bürgermeisterin noch einer ihrer Stellvertreter anwesend ist, ist 

nach geltender Rechtsprechung nicht mehr zulässig. Die stellvertretende Sitzungsleitung 
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darf nur durch die stellvertretenden Bürgermeister übernommen werden. Die Regelung ist 

entsprechend anzupassen. 

 

 

Fertigung von Tonaufnahmen 

Die Bezeichnung „Tonbandaufnahmen“ bzw. „Tonbänder“ in § 16 Abs. 4 soll in Anpassung 

an die moderne Technik durch die Bezeichnung „Tonaufnahmen“ ersetzt werden. 

 

 

Ordnung in den Sitzungen 

Bisher ist in § 17 Abs. 5 geregelt, dass eine Störung der Sitzung von Personen aus dem Zu-

hörerraum vorliegt, wenn Aufnahmen des Sitzungsverlaufs auf Tonträger gefertigt werden. 

Inzwischen ist neben Tonaufnahmen auch die Anfertigung von Bild- und Videoaufnahmen 

ohne weiteres möglich. Die Vorschrift soll dahingehend angepasst werden, dass Ton-, Bild- 

und Videoaufnahmen als Störung des Sitzungsverlaufs gelten. 

 

§ 17 Abs. 7 soll gestrichen werden, da das Rauchen in öffentlichen Gebäuden grundsätzlich 

nicht gestattet ist. 

 

Die Regelung in § 17 Abs. 8, dass der Betrieb von Mobiltelefonen nicht gestattet ist, ist zu-

dem nicht mehr zeitgemäß und soll ebenfalls entfallen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die als Anlage 2 beigefügte Änderung der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck und seine Ausschüsse vom 13.03.1995, zuletzt geändert am 29.05.2019, wird be-

schlossen. 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 - Ulrich Roland - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


